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Zusammensetzung des Gemeinsamen Bundesausschusses

Unparteiischer Vorsitzender (1)

Unparteiische Mitglieder* (2)

Ärzte
Kassenzahnärztliche

Bundesvereinigung (1)

* Unparteiische Mitglieder
(Ärzteschaft und Krankenkassen müssen sich auf die unparteiischen Mitglieder verständigen. 

Geschieht dies nicht, werden sie durch das BMG berufen. Der Gesundheitsausschuss des Deutschen 
Bundestags kann einen Kandidaten, auf den sich Ärzteschaft und Krankenkassen verständigt haben, 

nach einer öffentlichen Anhörung mit einer 2/3-Mehrheit ablehnen.)

Krankenkassen
GKV-Spitzenverband (5)

Ärzte
Kassenärztliche Bundesvereinigung (2)

Ärzte
Deutsche Krankenhaus

Gesellschaft (2)

bestellt von Verbraucher- und 
Patientenverbänden, die das
BMG per Rechtsverordnung
benennt (max 5)

Patienten
(ohne Stimmrecht)


